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Anordnung
über die Planung, Finanzierung und Abrechnung 

der Staatlichen Allgemeinbibliotheken
vom 15. Mai 1987

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len Staatsorgane und in Übereinstimmung mit dem Zentral
vorstand der Gewerkschaft der Mitarbeiter der Staatsorgane 
und tier Kommunalwirtschaft wird für die Planung, Finan
zierung und Abrechnung der Staatlichen Allgemeinbibliothe
ken folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung regelt die Planung, Finanzierung und 
Abrechnung der Kapazität und Leistungen der haupt- und 
nebenberuflich geleiteten Staatlichen Allgemeinbibliotheken 
(nachstehend Bibliotheken genannt).

(2) Diese Anordnung gilt für die Bibliotheken gemäß § 1 
der Fünften Durchführungsbestimmung vom 27. Januar 1971 
zur Bibliotheksverordnung — Aufgaben, Arbeitsweise und 
Struktur der den örtlichen Räten unterstehenden Staatlichen 
Allgemeinbibliotheken — (GBl. II Nr. 24 S. 209) sowie für die 
örtlichen Räte, denen Bibliotheken unterstellt sind.

§ 2

Grundsätze

Die Planung, Finanzierung und Abrechnung der Kapazität 
und Leistungen der Bibliotheken sind als Bestandteil der 
staatlichen Maßnahmen zur ständigen weiteren Vervoll
kommnung des Bibliothekswesens insbesondere mit dem Ziel 
durchzuführen, die materiell-technischen Voraussetzungen 
für eine hohe Qualität der Arbeit der Bibliotheken zu si
chern, den Ausbau und die Festigung der Bibliotheksnetze 
zu fördern und innerhalb dieser die Zentralisierung der Ar
beitsprozesse zu unterstützen. Sie sind darauf gerichtet, für 
die Bibliotheken die Kapazitäts- und Leistungsplanung 
dürchzusetzen und den Leistungs- und Aufwandsvergleich 
zwischen den Bibliotheken zur Grundlage staatlicher Ent
scheidungen zu machen sowie den sozialistischen Wettbe
werb zu fördern.

§3

Aufgaben der örtlichen Räte

(1) Die Abteilungen Kultur der zuständigen örtlichen Räte 
haben darauf Einfluß zu nehmen, daß die Planung der Ka
pazitäts- und Leisturigsentwicklung der Bibliotheken in die 
Gesamtplanung für das Territorium aufgenommen wird. Sie 
haben auf der Grundlage langfristiger Konzeptionen den 
örtlichen Räten Vorschläge für Entscheidungen zu unterbrei
ten, die die materiellen, personellen und finanziellen Vor
aussetzungen für die Entwicklung der Bibliotheksarbeit in 
ihrem Territorium sichern.

(2) Die Abteilungen Kultur der zuständigen örtlichen Räte 
leiten den Leistungs- und Aufwandsvergleich der Bibliothe
ken 1. Sie legen auf der Grundlage der Rechtsvorschriften und 
dieser Anordnung die Aufgaben, Rechte und Pflichten der 
Leiter der Bibliotheken bei der Aufstellung, Durchführung 
und Kontrolle der Pläne sowie bei der Rechenschaftslegung 
über ihre Erfüllung fest. Das gilt auch für den Abschluß von 
Kooperationsverträgen1 2.

1 Z. i .  gilt die Richtlinie vom 1. August 1983 über die Durchführung 
von Leistungs- und Aufwandsvergleicäien in kulturellen Einrichtungen 
(Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Kultur Nr. 3/1983).

2 Z. Z. gilt § 2 Abs. 4 der Fünften Durchführungsbestimmung vom
27. Januar 1971 zur Bibliotheksverordnung (GBl. n Nr. 24 S. 209).

I.

Hauptberuflich geleitete Bibliotheken

§4
Planung

(1) Die Planung der Bibliotheksarbeit erfolgt auf der 
Grundlage von Vorgaben, Aufgabenstellungen und Orientie
rungen, die die zuständigen örtlichen Räte, Abteilungen Kul
tur, den Leitern der Bibliotheken übergeben. Die Leiter der 
Bibliotheken haben zu sichern, daß in ihren Einrichtungen 
alle für die Planung, Finanzierung und Abrechnung erforder
lichen Daten auf der Grundlage der dafür geltenden Be
stimmungen ermittelt und erfaßt werden.

(2) Die Leiter der Bibliotheken stellen unter Mitwirkung 
der Mitarbeiter und der gewerkschaftlichen Leitungen die 
Pläne der Aufgaben und die Haushaltspläne auf. Sie erarbei
ten für den Volkswirtschaftsplan des Territoriums Vor
schläge für die Plankennziffern Bestand sowie Anzahl der 
Entleihungen und Benutzer. Die Pläne der Aufgaben und die 
Haushaltspläne für die Bibliotheken werden mit ihrer Be
stätigung durch den zuständigen örtlichen Rat verbindlich.

(3) Grundlage für die Ausarbeitung der Pläne der Aufga
ben ist die dafür geltende Richtlinie3. Danach sind in die 
Pläne der Aufgaben abrechenbare Festlegungen zu kultur
politischen Schwerpunktaufgaben, Kennziffern zur Kapazi
täts- und Leistungsentwicklung und Festlegungen zu den 
finanziellen Fonds aufzunehmen. Die Kennziffern gemäß 
Anlage 1 sind in Übereinstimmung mit der Volkswirtschafts
planung zu planen.

(4) Die Haushaltspläne der Bibliotheken sind brutto ge
mäß der Systematik des Staatshaushaltes der Deutschen De
mokratischen Republik — Sachkontenrahmen für die Pla
nung, Dokumentation und Abrechnung des Haushalts der 
kulturellen Einrichtungen — aufzustellen.

§5
Finanzierung

(1) Nach dem Grundsatz der Einheit von Aufgabenplanung 
und materieller Sicherung ihrer Erfüllung werden den, Bi
bliotheken von den zuständigen örtlichen Räten im Rahmen 
ihrer Haushalte die erforderlichen Haushaltsmittel zur Ver
fügung gestellt.

(2) Die Bibliotheken führen ein Haushaltsunterkonto zum 
Gesamthaushaltskonto des zuständigen örtlichen Rates. Die 
kassenmäßige Durchführung des Haushaltes richtet sich nach 
den geltenden Rechtsvorschriften über die Staatshaushalts
ordnung sowie der Kassenordnung des Staatshaushaltes.

(3) Die Beschaffungsmittel für die Bestandsentwicklung 
einschließlich der Mittel für den laufenden Bezug von Zei
tungen und Zeitschriften sind auf der Grundlage der gelten
den Bestandsrichtlinie und der bestätigten Bestandskonzep
tion zu planen und bereitzustellen. Für die Bestandserweite
rung gelten die Richtwerte des Versorgungsgrades (Bestands
einheiten je Einwohner), für die Ersatzbeschaffung die 
Orientierungen für den physischen und moralischen Ver
schleiß der Bestandseinheiten. Die Berechnung der erforder
lichen Beschaffungsmittel für die Bestandsentwicklung er
folgt nach Anlage 2.

(4) Die Abteilungen Kultur der zuständigen örtlichen Räte 
haben Einfluß darauf zu nehmen, daß die Mittel für die 
Erstausstattung neu zu schaffender Bibliothekseinrichtungen 
mit den notwendigen Bestandseinheiten als Bestandteil der 
Ausrüstung und Ausstattung im Rahmen der Investitions
aufwendungen geplant und bereitgestellt werden. Der Auf
bau der Bestände soll nicht später als 5 Jahre vor der ge-

3 Richtlinie vom 20. Februar 1974 für die Ausarbeitung der Pläne der 
Aufgaben im kulturellen Bereich (Verfügungen und Mitteilungen des 
Ministeriums für Kultur Nr. 2/1974)


